












Betreff: 12. Änderung des Flächennutzungsplans, Stadt Luckau
Von: 
Datum: 08.07.2025, 12:00
An: 'GRUPPE PLANWERK - Bauleitplanung' <bauleitplanung@gruppeplanwerk.de>
Kopie (CC): 

*auf html umstellen*

Ihr Schreiben vom 13.06.2025, GZ GL: 11-GL5-4614-1-007/2024-001/013, GL-Reg.-Nr.: 0321/1997               

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Planung nehmen wir wie folgt Stellung:
Ziele der Landesplanung stehen nicht entgegen.

Wir verweisen auf unser Schreiben zum BP 18.01 „Windpark Luckau Nordwest.

Mit freundlichen Grüßen
Im Au�rag

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

Referat GL5 Umsetzung Raumordnungspläne, landesplanerische Verfahren

Henning-von-Tresckow-Straße 2-8  |  14467 Potsdam

Tel.: 0331-866-8758

Informa�on für die Erhebung personengebundener Daten gemäß Ar�kel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: GRUPPE PLANWERK - Bauleitplanung <bauleitplanung@gruppeplanwerk.de>
Gesendet: Freitag, 13. Juni 2025 12:26

Betreff: Frühzei�ge Beteiligung: Bebauungsplan Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" und 12. Änderung des
Flächennutzungsplans, Stadt Luckau

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Stadt Luckau möchten wir Sie bi�en, sich gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bis zum 14. Juli 2025 zum
Bebauungsplanverfahren Nr. 18.01. „Windpark Luckau Nordwest“ sowie zu der im Parallelverfahren
durchgeführten 12. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Stadt Luckau zu äußern. Das Plangebiet befindet
sich zwischen den Ortslagen Zieckau, Rüdingsdorf, Gießmannsdorf, Pelkwitz und Paserin.

In ihrer Sitzung am 27. Februar 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckau die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" und die Einleitung eines Planverfahrens zur 12.
Änderung des Flächennutzungsplans (Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB) beschlossen. In gleicher Sitzung
wurde die Verwaltung beau�ragt die frühzei�ge Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die
frühzei�ge Beteiligung der Behörden und sons�gen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
durchzuführen.

Gemäß § 4b BauGB hat die Stadt Luckau die Ausarbeitung der Unterlagen und Pläne der Bauleitplanungen
einschließlich der Verfahrensbetreuung gemäß §§ 2a bis 4a BauGB dem Büro GRUPPE PLANWERK übertragen
(siehe Vollmacht anbei).

Die Planunterlagen können bis zum Ende der Beteiligungsfrist unter folgendem Link heruntergeladen werden:
h�ps://hidrive.ionos.com/share/z-92ixht1r
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Ergänzend zu den Planunterlagen finden Sie dort Geodaten des Geltungs- bzw. Änderungsbereichs, der Baugebiete
und der Baugrenzen (als SHP-Dateien, EPSG-Code 25833).

Sie werden gebeten, sich in Ihrer Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern. Bi�e reichen Sie ihre Stellungnahme bis
spätestens 14. Juli 2025 ein.

Die Stellungnahmen sollen gemäß § 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB elektronisch übermi�elt werden. Bi�e nutzen Sie diese
Möglichkeit und senden Sie Ihre Stellungnahme digital an: bauleitplanung@gruppeplanwerk.de
<mailto:bauleitplanung@gruppeplanwerk.de>

Postalische Stellungnahmen sind ggf. an folgende Adresse zu senden:
GRUPPE PLANWERK

Uhlandstraße 97
10715 Berlin

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Belange, die Sie nicht bis zum 14. Juli 2025 vorgetragen haben, in
der Abwägung nicht berücksich�gt werden müssen.

Die frühzei�ge Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB findet in der Zeit ab dem 07. Juli 2025 sta�.

Mit freundlichen Grüßen,

--

GP Planwerk GmbH
Uhlandstraße 97
10715 Berlin
T: 0049 (0)30 8891 6390
F: 0049 (0)30 8891 6391
www.gruppeplanwerk.de <h�p://www.gruppeplanwerk.de>

Geschä�sführende Gesellscha�er:   Anne�e Har�iel, Dipl.-Ing.   I   Antje Hendriks, Dipl.-Ing.   I   Chris�n Parz, M.
Sc.   I   Markus Fichtner, Dipl.-Ing.
Gesellscha�er:   Siegfried Reibetanz, Dipl.-Ing.   I   Heinz Tibbe, Dipl.-Ing.
Handelsregister-Nr.: HRB 192391 B (Amtsgericht Charlo�enburg)   I   Steuer-Nr.: 27/321/50077
Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: h�ps://gruppeplanwerk.de/
Datenschutzerklaerung.html
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Bergbauberechtigungen

Das angezeigte Plangebiet befindet sich vollständig im Feld der
Erlaubnis „Elster-Dahme (11-1593)“, welche die Inhaberin der Bergbauberechtigung zur
Aufsuchung der im Feld vermuteten Bodenschätze (Kupfer, Blei, Zink, Silber, Gold, Zinn,
Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel, Lithium, Stein- und Kalisalze nebst den mit
diesen Salzen in der gleichen Lagerstätte auftretenden Salzen) berechtigt
(Übersichtskarte, Anlage).

Die Erlaubnis zur Aufsuchung zu gewerblichen Zwecken wurde am 30.07.2024 von der
Bergverwaltung erteilt und ist aktuell bis zum 30.07.2029 befristet. Die Möglichkeit einer
Verlängerung ist auf der Grundlage von § 16 Abs. 4 BBergG gegeben.

Eine Aufsuchungserlaubnis wird durch Artikel 14 GG als eigentumsrechtliche Position
geschützt. Die bergbaulichen Interessen sind somit bei behördlichen Entscheidungen und
dem Erlass von Regelungen, die die bergbaulichen Tätigkeiten ausschließen oder
einschränken, im Rahmen einer Abwägung zu berücksichtigen.

Die aktuelle Inhaberin der v. g. Erlaubnis ist die

Anglo American Exploration Germany GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn

Die Erteilung einer Erlaubnis berechtigt den Inhaber allein nicht zur Durchführung von
Erkundungsarbeiten. Hierzu bedarf es zunächst der vorherigen Zulassung eines
bergrechtlichen Betriebsplanes, der die vorgesehenen Arbeiten (z.B. Seismik, Bohrungen)
konkret beschreibt.
Ein entsprechender Betriebsplan liegt dem LBGR bisher noch nicht vor. Aussagen zu
einer möglichen Inanspruchnahme oder Beeinflussung des in der Anfrage angezeigten
Plangebietes sind deshalb zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Auskünfte zum
Planungsstand können bei der Erlaubnisinhaberin eingeholt werden.

Aus Berechtsamssicht stehen der Planung keine Belange entgegen.

Planfeststellung Energieleitung

Seitens des LBGR bestehen bezüglich des o. g. Flächennutzungsplans keine direkte
Zuständigkeit.
Der Geltungsbereich der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes kreuzt bzw.
überschneidet sich u. a. mit folgenden Energieleitungen/Vorhaben (Übersichtskarte,
Anlage):
Das Vorhaben kreuzt bzw. überschneidet sich unter anderem mit der Ferngasleitung der
GASCADE Gastransport GmbH, Fluxys Deutschland GmbH, Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH und ONTRAS Gastransport GmbH. Es handelt sich um die
durch das LBGR am 17.08.2018 unter dem Aktenzeichen 27.-1-1-32 planfestgestellte
Europäische Gas-Anbindungsleitung (EUGAL). Zum anderen befindet sich die durch das
LBGR am 28.12.2009 planfestgestellte Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung – Abschnitt
Brandenburg Nord (OPAL) der WINGAS GmbH & Co. KG und E.ON Ruhrgas AG im
Bereich des Vorhabens.
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Weiterhin kreuzen drei 380-kV-Hochspannungsfreileitungen 50Hertz Transmission GmbH
den Bereich der geplanten Änderung. Es sollte daher bereits im Aufstellungsverfahren
auch eine Beteiligung der Betreiberin erfolgen.

Bei der Zulassung der einzelnen den Gegenstand der Änderung des
Flächennutzungsplanes bildenden Vorhaben ist insbesondere der entsprechende
Schutzstreifen der jeweiligen Energieleitung zu beachten. Hieraus ergeben sich
einzuhaltende Mindestabstände oder eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten. Im Bereich
von Freileitungen sind dabei die Grenzwerte der 26. BImSchV einzuhalten und bei der
Errichtung baulicher Anlagen bestimmte Abstände nach den einschlägigen VDE-
Bestimmungen – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. – (DIN
VDE 0210 Teil 1) zu beachten. Die Beachtung des Schutzstreifens und der daraus
resultierenden einzuhaltenden Mindestabstände oder eingeschränkten
Nutzungsmöglichkeiten gilt auch für betroffene Erdgasleitungen. Diese ergeben sich
gemäß § 49 Abs. 2 EnWG aus dem Regelwerk des DVGW (Deutscher Verein des Gas-
und Wasserfaches e. V.).

Hinsichtlich der weiteren Fremdleitungen im Geltungsbereich der Änderung des
Flächennutzungsplanes sollten zudem bereits im hiesigen Verfahren die
Fremdleitungsbetreiber beteiligt werden. Sollten aufgrund des Vorhabens Änderungen an
Fremdleitungen notwendig sein, ist hierfür das LBGR insbesondere bei
Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser größer 300 mm sowie bei Hoch- und
Höchstspannungsfreileitungen ab einer Nennspannung von 110 kV zuständig, vgl. die
Auflistung in § 43 Abs. 1 EnWG, insb. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. a) und Nr. 5 EnWG.

Geologie:

Auskünfte zur Geologie können über den Webservice des LBGR abgefragt werden.

Außerdem weisen wir auf die im Zusammenhang mit etwaig geplanten Bohrungen oder
geophysikalischen Untersuchungen bestehende Anzeige-, Mitteilungs- oder
Auskunftspflicht hin (§ 8ff Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur
Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur
Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben
(Geologiedatengesetz-GeolDG)).

Auf das Anzeigeportal des LBGR https://bohranzeige-brandenburg.de wird verwiesen.

Hinweise:

Innerhalb des LBGR wird die Bearbeitung / Darstellung des TöB – Beteiligungsprozesses
komplett digital abgebildet. Für eine effiziente, widerspruchsfreie und fristgerechte
Bearbeitung des TöB – Prozesses im LBGR ist es dabei notwendig, das
Datenaustauschformat XPlan zur Unterstützung eines verlustfreien Austausches von
Bauleitplänen, Raumordnungsplänen und Landschaftsplänen zwischen unterschiedlichen
IT-Systemen zu nutzen. Dieses Format ist seit dem 5. Oktober 2017 vom IT-Planungsrat
gemäß §12 des Gesetzes über die elektronische Verwaltung im Land Brandenburg
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(Brandenburgisches E-Government-Gesetz - BbgEGovG) verbindlich als Austausch-
standard im Planungsbereich festgelegt worden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, die
Planungsflächen bei Beteiligungsverfahren als GIS Standard shape EPSG – Code 25833
zu übersenden.
Eine Übersendung einfacher pdf-Dokumente als Planungsgrundlage und Darstellung der
Planungsflächen genügt diesen Ansprüchen nicht! Zur weiteren Generalisierung des TöB-
Prozesses ist zukünftig bei Beteiligungen des LBGR, vorrangig das Bauleitplanungsportal
des Landes Brandenburg und zwingend die E-Mail-Adresse lbgr@lbgr.brandenburg.de zu
nutzen. Nur unter dieser E-Mail-Adresse ist ein ständiger Datenabruf im Vertretungs- oder
Krankheitsfall etc. gewährleistet.
Durch die zunehmende Anzahl von Beteiligungen des LBGR an
Bauleitplanungsverfahren, ist eine fristgerechte Bearbeitung der TöB – Stellungnahmen
nach § 4 Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange nach dem Baugesetzbuch im Land Brandenburg (TöB-Runderlass -
TöB-RdErl) nur unter den Voraussetzungen einer digitalen Datenbereitstellung der
Planungsflächen möglich.

Freundliche Grüße
Im Auftrag

Anlage: Übersichtskarte LBGR
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von ca. 581 ha. Hier ist die Ausweisung eines Vorranggebietes für die Windenergienut-

zung „VR-WEN-53 Zieckau Süd“ nördlich Luckau über 243,24 ha geplant. Im derzeitigen 

Entwurf wird von der Inanspruchnahme von bis zu 12,7 ha von Waldfläche ausgegangen. 
Die eingereichten Unterlagen wurden seitens der Forstbehörde geprüft. Im Ergeb-
nis teile ich Ihnen Nachfolgendes mit:  
 
Im betroffenen Geltungsbereich beträgt der Waldflächenanteil in der Gemarkung 
Paserin 22% und in der Gemarkung Gießmannsdorf 26 %, somit liegen diese Ge-
markungen weit unterhalb des Landesdurchschnitts. 
 
Für die Gemarkungen Gießmannsdorf, Paserin, Pelkwitz und Zieckau sind keine 
Waldfunktionen ausgewiesen, welche zu einer Versagung nach § 8 (2) LWaldG für 
die vorgesehene Umwandlung von Wald zum Zweck der Errichtung von Windener-
gieanlagen (WEA) führen würde. 
 
Dennoch sind aus forstlicher Sicht nachfolgende Punkte zu beachten. 
1.  
Entlang der Gastrasse (Gemarkung Gießmannsdorf Flurstücke 85, 88, 110 und 
111) sind Bereiche als geschützte Biotope (Besenginsterheiden) ausgewiesen. Des 
Weiteren wurden nach Bau der Eugal-Gasleitung die angrenzenden wieder zu be-
waldenden Bereiche mit Laubholz aufgeforstet. Die genannten Bereiche sollten bei 
der Planung besonders berücksichtigt und nicht überplant werden. 
 
2. 
Die betroffenen Flächen mit der Waldfunktion 6610 (Geschützes Biotop) der Ge-
markung Zieckau, welche sich im Bereich der Gastrasse befinden, müssen zustän-
digkeitshalber von der Fachbehörde (uNB) auf Genehmigungsfähigkeit geprüft wer-
den. 
 
3.  
Das vorhandene Wegenetz sollte für die zu schaffenden Zuwegungen vorrangig 
genutzt werden, um die Eingriffe in die bestockten Waldbereiche zu minimieren. 
Gleiches gilt für die zu schaffenden Kranstellflächen. Sofern sich die im Wald zu 
bauenden WEA in Nähe zu landwirtschaftlichen Flächen befinden, sollte von An-
fang an zur Eingriffsminimierung die Planung darauf abzielen, die Kranstellflächen 
außerhalb des Waldes zu konzipieren.  
Ziel muss es sein, so viel wie möglich bestockte Waldfläche als CO²-Speicher zu 
erhalten.  
Die Eingriffe in die Waldbestände und Waldwege sind auf ein Minimum zu be-
schränken. 
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Landesbetrieb 
Forst Brandenburg 
 

 
4.  
Das automatisierte Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) darf durch die Er-
richtung oder den Betrieb von WEA nicht erheblich eingeschränkt werden. 
 
Fragen zum Sachverhalt beantworte ich gern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 

Dieses Dokument wurde am 11.07.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 

 

Rechtsgrundlage:  

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI. I/04, [Nr.06], S. 137, in der jeweils 

gültigen Fassung. 





Dokument.rtf

Stellungnahme gegen Windpark Luckau Nordwest  an stadtplanung 
05.08.2025 18:54 
Von 
An stadtplanung@luckau.de

1 Attachment

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang meine Einwände gegen die Errichtung des Windparks in Luckau Nordwest
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Stadtverwaltung Luckau-Stadtplanung                                                                         

05.08.25 

 

Betreff. Stellungnahme zur Errichtung des Windparks "Luckau Nordwest", Nr. 18.01 

 

Unweit von Luckau (ca. in 3km Entfernung)steht nun also ein weiterer Windpark in Planung. 

Grünflächen, Wälder und Felder werden mit unfassbaren naturzerstörenden Fehlsubventionen in 

Solarwüsten und dystopische Windparks verwandelt und alles unter dem Vorwand klimaneutral zu 

werden und günstigen Strom zu produzieren. Eine Energiepolitik  für die die Bürger und die Industrie 

derzeit Rekordstrompreise zahlen. Dagegen wird immer mehr Strom ( punktuelle Überschüsse) ins 

Ausland verkauft oder verschenkt, weil die Kapazitäten mangels Speicherkapazitäten und Leitungsnetzen 

weder vorgehalten noch verteilt werden können. 

Windräder werden mit gigantischen Betonfundamenten gebaut, betrieben mit unmengen an Diesel und 

geschmiert mit Öl und die sollen die Umwelt retten? Das soll grüne Energie sein? Alleine der Bau kann 

sich nie durch den Betrieb des Rades rechnen und der Abbau ist auch nicht mit einkalkuliert. Nach ca. 20 

Jahren sind die schädlicher Umweltschrott und wer zahlt dann die Entsorgung dieses Sondermülls? 

Bestimmt nicht die Investoren, die daran verdient haben, sondern der Bürger wird dann wohl dafür zur 

Kasse gebeten werden. 

Was spricht noch gegen Windräder: 

- es werden unzählige Vögel verletzt oder getötet, auch bedrohte Arten sind betroffen, das ist 

Naturzerstörung! 

-Böden trocknen aus und werden unbrauchbar, Mikroplastik durch Rotorabrieb-Kunststoffe landen auf 

Feldern und somit auch in unserer Nahrung 

-Materialversagen-Abbruchstücke bei Frost und Sturm sind real und keine Theorie 

-Windräder werden mit Strom betrieben wenn kein Wind da ist 

-gerodete Flächen heizen sich auf und stören die umliegende Vegetation 

-Schneisen in Wäldern machen diese angreifbar für Stürme und Brände 

-den Tieren wird der Lebensraum zerstört 

-Windparks erzeugen unnatürliche Turbulenzen und können somit auch das lokale Wetter beeinflussen 

-Zerstörung des Landschaftsbildes und der Umwelt ( 1 Windrad benötigt ca. 1 ha Waldrodung) 

Windräder statt Bäume, was für ein Blödsinn! 



-unklare Gesundheitsfolgen - was macht Dauerstress ( Dauergeräusche )und Infraschall mit uns auf 

Dauer? 

Auf dem geplantem Gebiet sollen forstwirtschaftliche Flächen (Misch-und Kiefernwald 416 ha ) und 

Ackerland weichen. Kiefern spielen eine der wichtigsten  Rollen als Lebenswelt für Tier- und 

Pflanzenarten, sie  gehören zu den wichtigsten Wald-und Wirtschaftsbaumarten (Holzlieferant) 

Europas. Auf den Ackerflächen kann nicht mehr angebaut werden, Windräder kann man aber nicht 

essen. 

Die Wahrheit ist, dass die Energiewende längst gescheitert ist denn ohne fossile Brennstoffe kann keine 

dieser "grünen Lösungen" existieren- nur was man nicht los wird muss man subventionieren. Es weden 

Entscheidungen getroffen und umgesetzt, die die Menschen nicht wollen, einfach über deren Köpfe 

hinweg und sich dagegen äußern zu können, halte ich eher für eine Alibihandlung denn gemacht wird es 

meistens ja trotzdem. Man braucht sich in unserer Umgebung zb. Richtung Lübben nur umschauen, dort 

sieht es aus, wie auf einer Marslandschaft. 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan 18.01 "Windpark Luckau Nordwest" an 
stadtplanung@luckau.de 06.08.2025 12:05Bitte Antwort an 

                                                                                                                              
                Luckau, d. 05.08.2025

Stadtverwaltung Luckau -Stadtplanung

am Markt, 15926 Luckau

persönliche Stellungnahme zum Bebauungsplan 18.01 "Windpark Luckau Nordwest"

Beginnen möchte ich damit festzustellen, das ich nicht gegen erneuerbare Energien bin. So befindet 
sich seit ca 20 Jahren eine Photovoltaikanlage auf meinem Grundstück.

Aber eines steht fest, durch das nicht handeln des Landes Brandenburg es erst ermöglicht wurde, Windräder 
im Wald zu bauen.

Traurig ist es, das eine größere Anzahl der Stadtverordneten von Luckau diesen Bau ohne Rücksichtnahme 
der Gemeindeinteressen unterstützen.

Eines steht jetzt schon fest, das unsere Grundstücke an Wert verlieren werden.

Wer zahlt den Wertverlust ? In Deutschland haben wir das Verursacherprinzip. Also in dem Fall die Stadt 
Luckau mit ihren Ortsteilen oder VSB ?

Den Verlust haben wir schon. Eine junge Familie aus Berlin wollte bauen, aber als sie hörten, das bis zu 20 
Windräder gebaut werden haben sie Abstand genommen.

Man muss sich den Blödsinn vorstellen, ein zusammenhängendes Waldgebiet was von vielen Bürger aus 
Luckau und Umgebung als Freizeitraum zur Erholung genutzt wird fällt dann weg. Wer will sich dann noch 
unter drehenden Windrädern erholen oder Pilze suchen.

Das über 20 ha Wald geopfert werden ist unverständlich, auch wenn wo anders dafür Ersatzmaßnahmen 
geschaffen werden.

Der Wald aus diesem Waldgebiet  ist weg.

Inwieweit es zu Geräusch- und Lichtbelästigungen kommen wird ist noch unklar.!!

Das 200.000 €/Jahr ( 20 x 10.000 € ) für eine Kommune viel Geld ist, ist schon klar, wenn das Land nicht 
mehr genügenden Mittel zur Verfügung stellt um

alle Pflicht- und freiwilligen Aufgaben zu finanzieren.

Ich werde aber meine Fläche in Zieckau nicht an den Großkonzern Total ( VSB wurde im Dezember 2024 zu 
100 % von diesem übernommen) verpachten.
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